
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke der Information der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei Wahlen und Abstimmungen  
 
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger teilnehmen können, dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmel-
degesetz (BMG) bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die Angaben über die 
Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen und Unionsbürger nutzen, um ihnen Informa-
tionen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden, 
vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz 
(BW AGBMG). 
 
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen. Der 
Widerspruch kann bei der Gemeinde Oberstadion, Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion eingelegt 
werden. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf.  
 
Bitte melden Sie sich hierzu auf dem Rathaus Oberstadion unter 07357/9214-0 
 
Ihr Bürgermeisteramt  


